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1. Präambel

Die Behandlung von substanzbedingten Erkrankungen 
im Kindes- und Jugendalter ist integraler Bestandteil 
des Faches Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie. Die Auswahl der für den einzelnen Patienten zu 
 einem bestimmten Zeitpunkt angezeigten Behandlung 
und der dafür geeignete Rahmen sind dabei stark von der 
individuellen Konstellation sowie den derzeitigen regio-
nalen Versorgungsgegebenheiten geprägt. Zu berück-
sichtigen sind insbesondere die Dauer und Intensität der 
Störung, körperliche Folgen des Suchtmittelgebrauchs, 
das Vorhandensein und das Ausmaß komorbider psychi-
scher Störungen, der Grad der Teilhabebeeinträchtigung, 
der schulische und allgemeine Entwicklungsstand, die 
familiären Rahmenbedingungen, der Eff ekt bisheriger 
Behandlungsversuche sowie Problembewusstsein und 
Veränderungsbereitschaft des Jugendlichen.

Die Spanne möglicher Behandlungssettings reicht von 
ambulanten Beratungs- und Behandlungsangeboten über 
(sehr selten angebotene) tagesklinische Aufenthalte bis 
hin zu stationären Behandlungen. Es lassen sich zudem 
verschiedene Phasen defi nieren, etwa
• die qualifi zierte Entzugsbehandlung (in Kliniken für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie mit auf substanzbeding-
te Erkrankungen spezialisiertem Setting),

• die häufi g gleichzeitig und anschließend notwendige 
stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Behand-
lung komorbider psychischer Störungen,

• weiterführende medizinische Rehabilitationsbehandlun-
gen (Langzeittherapie in medizinischen oder gemischt 
medizinisch-jugendhilfl ichen Einrichtungen).

Im gesamten Verlauf der Behandlung sind sowohl die 
fachliche Förderung von Bildung und Ausbildung sowie 
eine angemessene Unterstützung der künftigen Lebensge-
staltung im Alltag erforderlich, ggf. auch als weitergehen-
de Eingliederungshilfe in entsprechenden Wohngruppen 
der Jugendhilfe.

Besteht schon im Bereich der qualifi zierten Entzugsbe-
handlung eine Versorgungslücke für Jugendliche (Tho-
masius, Sack, Arnaud & Hoch, 2016), so gilt dies in noch 
stärkerem Maß für die medizinische Rehabilitation; in 
vielen Regionen fehlt ein entsprechendes Angebot für 
J ugendliche mit substanzbedingten Störungen vollstän-
dig. Zu den Anforderungen an die qualifi zierte Ent-
zugsbehandlung hat die Gemeinsame Suchtkommission 
der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaf-
ten bereits eine Stellungnahme publiziert (Thomasius 
et al., 2016). 

Die vorliegende Stellungnahme unterstreicht in Ergän-
zung dazu auch für die medizinische Rehabilitation die 
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 Notwendigkeit eines Behandlungssettings, das dem Ent-
wicklungsstand und den schulischen sowie pädagogischen 
Entwicklungsanforderungen junger Menschen Rechnung 
trägt. Ausdrücklich nicht empfehlenswert ist die Durchfüh-
rung einer stationären medizinischen Rehabilitation von 
Jugendlichen in Suchthilfeeinrichtungen für Erwachsene.

Die Rehabilitationseinrichtungen für Jugendliche müs-
sen unter kinder- und jugendpsychiatrischer und -psy-
chotherapeutischer fachärztlicher Leitung stehen und et-
liche andere kinder- und jugendtypische Besonderheiten 
auf personeller, struktureller und qualitativer Ebene be-
rücksichtigen.

Die medizinische Rehabilitation stellt eine Erweiterung 
des Behandlungsangebotes für suchtkranke Jugendliche 
dar und darf nicht in Konkurrenz zur qualifi zierten Ent-
zugsbehandlung sowie der Akutbehandlung der kinder- 
und jugendpsychiatrischen Grundstörung stehen. Sie ist 
keine psychiatrische Krankenhausbehandlung und kann 
diese nicht ersetzen. Vielmehr setzt die Rehabilitation 
eine ausreichende Behandlung der akuten substanzbe-
dingten Störung, i. d. R. eine qualifi zierte Entzugsbehand-
lung, und eine ausreichend lange vorherige Behandlung 
begleitender, dann nicht mehr durch Konsum „maskier-
ter“ akuter psychischer Störungen voraus. Diese kann, 
auch je nach Alter und Entwicklungsstand, 12 Wochen 
oder auch länger dauern, um eine Rehabilitationsfähig-
keit zu erreichen, v. a. wenn komplizierende psychiatri-
sche Störungen wie drogeninduzierte Psychosen oder 
posttraumatische Belastungsstörungen vorliegen,

2. Begriffsklärung und Zuständigkeit 

Die sozialrechtliche Einordnung der medizinischen Reha-
bilitation für Jugendliche mit Suchtproblemen weist traditi-
onell eine Zuständigkeitslücke auf, in der alle infrage kom-
menden Leistungsträger des SGB (Sozialgesetzbuch)  IX 
subsidiär sind. Derzeit gibt es Bemühungen, über das Kons-
trukt der früheren „Kinderheilverfahren“ nach dem Vorbild 
von Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit der Rentenver-
sicherung eines Elternteils auch für substanzassoziierte 
Störungen zu befürworten. Für Kinder und Jugendliche 
ohne eigene Versicherungszeiten, deren Eltern nicht ren-
tenversichert sind, müssen dringend entsprechende ver-
bindliche Zuständigkeitsregelungen auf Bundesebene ge-
troff en werden (vgl. hierzu Fegert & Schepker, 2009).

Die medizinische Rehabilitation hat zum Ziel, Jugendli-
chen mit substanzbedingten Störungen (in der Regel sind 
die Abhängigkeitskriterien für legale und/oder illegale 
Substanzen nach ICD-10 erfüllt, siehe unten Abschnitt 3.) 
wieder die möglichst dauerhafte Eingliederung in Schule, 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft zu ermöglichen. Dem die-

nen die Erhaltung der Abstinenz, die weitgehende Behe-
bung oder der Ausgleich von körperlichen und seelischen 
Störungen, das Aufh olen von durch den Konsum akkumu-
lierten Entwicklungsdefi ziten und der Erwerb und die Sta-
bilisierung sozialer Kompetenzen.

Anstelle von Rehabilitation könnte im Jugendalter auch 
von „Habilitation“ gesprochen werden, da oft nicht die 
Wiedereingliederung, sondern eine erstmalige gelungene 
Verortung (DGPPN) in Gesellschaft, Schule und Arbeits-
welt im Zentrum steht. Gerade bei jungen Patienten, die 
häufi g nicht einmal einen Schulabschluss haben, bilden 
die (Wieder-)Herstellung von Lernfähigkeit und die Hin-
führung zu einem qualifi zierten Schulabschluss die Grund-
lage für eine spätere Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus ist 
die Aufarbeitung von Persönlichkeitsproblemen und von 
Sozialisationsdefi ziten erforderlich, die im Rahmen der 
medizinischen Rehabilitation aber häufi g genug nur be-
gonnen werden kann, sodass dann anschließend weitere 
Hilfen erforderlich sind.

Notwendig ist die Integration von ärztlich-therapeuti-
schen, pädagogischen und heilpädagogisch-/fachthera-
peutischen Elementen in ein Gesamtkonzept. Ein multi-
professioneller Therapieansatz fokussiert dabei v. a. auf 
den Bezug zur Alltagsrealität, zumal Ziel der medizini-
schen Rehabilitation die adäquate Teilhabe am sozialen 
und berufl ichen Leben in der Gesellschaft ist. Ein wesent-
licher Faktor ist die gelebte Umsetzung therapeutisch ge-
wonnener Erkenntnisse auf der Handlungsebene, das Ein-
üben neuer Fähigkeiten im Alltag und deren Anwendung 
unter Realbedingungen.

Der medizinischen Rehabilitation liegt ein bio-psycho-
soziales Krankheitsverständnis der Abhängigkeitsentwick-
lung im Jugendalter zugrunde, wie es seine Entsprechung in 
der Internationalen Klassifi kation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) fi ndet.

3. Behandlungsindikation, Voraus-

setzungen und Ausschlusskriterien 

für eine medizinische Rehabilitation

Zielgruppe: Welche Patienten 
werden behandelt?

Zielgruppe der medizinischen Rehabilitation sind Jugendli-
che, die an einer behandlungsbedürftigen Substanzabhän-
gigkeit oder einem schweren Missbrauch von illegalen und 
legalen Suchtmitteln, evtl. komorbid mit nichtsubstanz-
gebundener Abhängigkeit, erkrankt sind (ICD  10  F1  x  .1, 
F1  x  .2 bzw. F 63.8) und die überwiegend zusätzlich unter 
begleitenden psychiatrischen Störungen leiden wie z. B.:
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• Patienten mit schwerem hirnorganischem 
Psychosyndrom

• Patienten, die akut psychotisch erkrankt sind mit Verlust 
des Realitätsbezugs und Einzelbetreuungserfordernis

• Patienten, die schwer depressiv oder akut suizidal sind 
oder an ausgeprägten Angsterkrankungen leiden

• Patienten, die zu ausgeprägten fremd- und 
selbstaggressiven Durchbrüchen neigen und diese 
nicht angemessen unter Kontrolle halten

• Patienten, die intellektuell stark beeinträchtigt sind 
im Sinne einer geistigen Behinderung

• Patienten mit einer somatischen Erkrankung, deren 
Behandlung zu wesentlichen Abwesenheitszeiten führt 
oder die Teilnahme am therapeutischen Programm 
wesentlich und längerfristig beeinträchtigt. Weitere 
Kontraindikationen sind das Vorliegen bestimmter 
ansteckender Erkrankungen wie off ene Tuberkulose, 
akute Hepatitis A oder ansteckende Durchfall-
erkrankungen im Sinne des Bundesseuchengesetzes.

• Substituierte Patienten (nur relevant für junge 
Volljährige)

• Patienten, die so geringe Deutschkenntnisse haben, 
dass sie einer Gruppensitzung nicht folgen können

Formale Voraussetzungen

• Kostenzusage des zuständigen Leistungsträgers

4. Phasen und Ziele der 

medizinischen Rehabilitation

Allgemeine Ziele der 
medizinischen Rehabilitation

Die medizinische Rehabilitation verfolgt klar defi nierte 
Zielsetzungen mittels verschiedener Therapieelemente. 
Die Ziele der medizinischen Rehabilitation sind u. a.:
• Festigung der Motivation zur Suchtmittelabstinenz
• Erreichung und Erhaltung der Abstinenz
• Motivation und Befähigung zur Übernahme von 

Selbststeuerung und Eigenverantwortung
• Erwerb und Stabilisierung sozialer Kompetenzen
• Klärung der Beziehung zur Herkunftsfamilie und ggfs. 

begleitete Ablösung
• Vermittlung alternativer Freizeitkompetenzen
• Weitgehende Behebung oder der Ausgleich von 

körperlichen und seelischen Störungen
• Perspektivenklärung für die Reintegration in Schule/

Beruf

• Depressive Episoden und andere aff ektive Störungen
• Substanzinduzierte psychotische Entwicklungen
• Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
• Posttraumatische Belastungsstörungen
• Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn 

in der Kindheit und Jugend wie z. B. hyperkinetische
Störungen (ADHS)

Bei den Patienten liegen zumeist langjährige Suchtentwick-
lungen vor. Sie können aufgrund von Sozialverhaltensstö-
rungen oder Beschaff ungskriminalität eine Vorgeschichte 
von Konfl ikten mit Polizei und Justiz sowie Therapieaufl a-
gen aufweisen. In aller Regel sind Brüche in der schulischen 
Entwicklung, wie Schulabbrüche oder schulischer Abstieg, 
oder Ausbildungsabbrüche vorhanden. Oft sind die Res-
sourcen der Familien oder des Herkunftsmilieus erschöpft 
und es gibt keinen nichtkonsumierenden Freundeskreis 
mehr. Weitere Interessen und Fähigkeiten sind meist verlo-
ren gegangen. Dadurch entstehen erhebliche Teilhabedefi -
zite, und in der Regel erfüllen die Jugendlichen auch die 
Kriterien einer (drohenden) seelischen Behinderung nach 
§ 35a SGB VIII/SGB IX.

Voraussetzungen seitens der Patienten

• Die medizinische Rehabilitation setzt die Rehabili-
tationsfähigkeit der Jugendlichen voraus, d. h. ein 
hin reichendes Maß an psychischer Stabilität, 
Gruppenfähigkeit, Emotionsregulation, Absprache-
fähigkeit und hinreichende Regelakzeptanz sowie 
Krankheitseinsicht und Behandlungsmotivation 
(Wunsch nach einem suchtmittelfreien Leben).

• Erfolgreicher Abschluss einer qualifi zierten 
Entzugsbehandlung (körperliche Suchtstoff freiheit, 
Ende des Entzugs, negatives Drogenscreening)

• Hinreichende Stabilisierung akuter psychiatrischer 
Erkrankungen, z. B. von ausgeprägten aff ektiven 
Störungen und Angsterkrankungen

• Bereitschaft zu realistischer Klärung und Vorbereitung 
der schulischen und berufl ichen Perspektive

• Bereitschaft zur Einhaltung der wesentlichen Regeln 
der Reha-Einrichtung

Welche Patienten 
können nicht behandelt werden?

Assoziierte psychische Erkrankungen dürfen nicht so aus-
geprägt sein, dass ihr Schweregrad eine Krankenhausbe-
handlung notwendig macht. Daher sind die folgenden Be-
dingungen in aller Regel nicht geeignet für die Behandlung 
in der medizinischen Rehabilitation:
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grund des oben geschilderten erheblichen pädagogi-
schen und psychosozialen Nachreifungsbedarfs erfordert 
die Gesamtrehabilitation einen längeren Zeitraum als in 
der Erwachsenenrehabilitation sowie ein größeres Au-
genmerk auf den Erwerb von sozialen Kompetenzen. 
Eine Adaption ist stets erforderlich und daher regelhafter 
Teil der Therapiephase. Diese besteht aus dem Therapie-
modul und dem Adaptionsmodul, welche nicht nachein-
ander geschaltet sind, sondern zeitlich und inhaltlich 
überlappend zum Einsatz kommen (s. Abb. 1).

Die medizinische Rehabilitation von Jugendlichen mit 
substanzbedingten Störungen umfasst wegen des oben ge-
schilderten erheblichen pädagogischen und Nachreifungs-
bedarfs in aller Regel einen längeren Zeitraum dadurch, 
dass eine sogenannte Adaptionsphase jeweils eingeschlos-
sen ist (buss, 2016). Gegebenenfalls kann die Betreuungs-
dichte innerhalb der Einrichtung in der Entlassphase ver-
ringert werden.

In der Eingangsphase werden die vorliegenden diagnos-
tischen Unterlagen (somatische und jugendpsychiatrische 
Diagnostik, Sucht-, Familien- und Fremdanamnese, psy-
chologische Diagnostik) überprüft und ggf. ergänzt. Weiter-
hin erfolgen mit Blick auf die berufl iche Rehabilitation eine 
Abklärung der Arbeitsbelastungsfähigkeit sowie die Einord-
nung in ein passendes schulisches Anforderungsniveau. Es 
erfolgt eine Einschätzung der Selbstfürsorgekompetenzen 
und der Haushaltsfähigkeiten sowie des diesbezüglichen 
Unterstützungsbedarfs. Des Weiteren erfolgt eine Einschät-
zung der verbliebenen Ressourcen des Herkunftsmilieus.

Darüber hinaus wird die Stabilität der Therapiemotiva-
tion überprüft. Die Eingangsphase endet mit der Erstel-
lung des Therapieplans und der Festlegung einzelner The-
rapieschritte auch im Sinne einer Therapiezielhierarchie. 
Die geplanten Leistungen werden in einem individuellen 
Therapieplan zusammengefasst.

• Hinführung zu qualifi zierter und qualifi zierender 
Schulausbildung

• Vermittlung von Fähigkeiten in Bezug auf berufl iche 
Ausbildungschancen

• Motivation und Vorbereitung einer möglichst 
dauerhaften Eingliederung in Schule, Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft

• Gegebenenfalls Klärung des Lebensmittelpunkts/einer 
Wohnperspektive

• Anbahnung von Kontakten zu nichtkonsumierenden 
Peers, Vorbereitung eines neuen, suchtmittelfreien 
sozialen Empfangsraums

Für Jugendliche sind spezifi sche Rehabilitationskonzepte 
erforderlich, die insbesondere folgende Besonderheiten 
berücksichtigen:
• Bei Jugendlichen dauern die Eingewöhnung und Anpas-

sung bei stationären Leistungen häufi g länger als bei 
Erwachsenen.

• Die Trennung vom bisherigen Kontext kann zunächst 
eine psychische Belastung bedeuten, die ggf. behutsam 
aufgearbeitet werden muss. Die Trennung kann aber 
auch wichtige Erkenntnisse für die Bewältigung von un-
gewohnten Situationen und Aufgaben bringen, um die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Jugendlichen sowie 
den Unterstützungsbedarf in der häuslichen Umgebung 
einschätzen zu können.

• Bei Jugendlichen sind viele Prozesse insbesondere we-
gen altersspezifi scher Verhaltens- und Akzeptanzprob-
lemen meist zeitaufwendiger als bei Erwachsenen.

Die Rehabilitationsbehandlung für Jugendliche mit subs-
tanzbedingten Erkrankungen umfasst in aller Regel je 
nach Konzept der Einrichtung drei Behandlungsphasen: 
die Eingangs-, die Therapie- und die Entlassphase. Auf-

Eingewöhnung Eingangsdiagnostik

Eingangsphase Therapiephase (Dauer variabel!) Entlassphase

?FTherapieplan

Therapiemodul

Adaptionsmodul

Entlassvorbereitung

Abbildung 1. Rehabilitationsbehandlung im zeitlichen Verlauf.

Stabilisierung der Motivation
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führung auf einen Entwicklungsstand, der den jungen 
Menschen in die Lage versetzt, sich bestenfalls eigenstän-
dig im Erwerbsleben und im Alltag zu behaupten. Es bein-
haltet konkret
• die Öff nung nach außen und zu einem zunehmend 

selbstständig zu strukturierenden Tagesablauf,
• die Bewährung und Erprobung der Fähigkeiten 

des Patienten unter Alltagsbedingungen, v. a. durch 
Schul- und Arbeitsbelastungserprobung sowie

• die Erarbeitung einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung.

Im Vordergrund steht das Schaff en der Voraussetzungen 
für Schul-, Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit durch ein 
verstärktes Angebot von Berufspraktika, berufsvorberei-
tenden Maßnahmen sowie der schulischen und berufl i-
chen Integration. Ziel ist, unter realen Alltagsbedingungen 
zu erproben, ob der junge Mensch den Anforderungen ei-
ner dem Entwicklungsalter angemessenen eigenverant-
wortlichen Lebensführung und der Selbstversorgung ge-
wachsen ist.

Wird im Verlauf der Therapiephase deutlich, dass der 
junge Mensch trotz weitgehender Erreichung der Ziele des 
Therapiemoduls dermaßen Defi zite im psychosozialen 
Funktionsniveau beibehalten wird, dass der Therapieer-
folg ohne intensivere Maßnahmen nicht hinreichend stabil 
bleiben kann, so muss das Adaptionsmodul inhaltlich und 
zeitlich ausführlicher geplant und durchgeführt werden. 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf Defi zite in der Auf-
fassung und Umsetzung der grundsätzlichen Arbeitsanfor-
derungen (z. B. Belastungsfähigkeit, schulische Vertiefung, 
Ausdauer, Erwerb von handwerklichen Grundfertigkeiten), 
Defi zite im sozialen Miteinander (mit Gefährdung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen in allen Lebensbereichen) 
und auf Defi zite in der Selbstfürsorge gelegt werden. Dem 
Einbezug der Jugendhilfe mit Planung einer unterstützen-
den ambulanten oder gar stationären Maßnahme der Ju-
gendhilfe kommt im Einzelfall eine besondere Bedeutung 
für die langfristige Stabilisierung und den langfristigen pä-
dagogischen Bedarf jugendlicher Rehabilitanden zu. Die 
für einen stabilen Rehabilitationserfolg variable Dauer des 
Adaptionsmoduls bedingt die mehrmonatige Varianz in 
der Rehabilitationsgesamtdauer.

Die Adaption wird beendet und die Rehabilitation in die 
Entlassphase übergeleitet, sobald die Wiederherstellung 
der Schul-, Ausbildungs- oder Erwerbsfähigkeit erreicht 
ist, der junge Mensch wieder die Schule besuchen oder 
seiner früheren Arbeit oder einer anderen zumutbaren Ar-
beit nachgehen kann und eine entsprechende Tätigkeit 
hat, oder an einer weiteren Maßnahme zur Wiedereinglie-
derung in Schule, Ausbildung und Beruf teilnehmen kann.

In der Entlassphase wird der therapeutische Prozess 
im Rahmen der stationären medizinischen Rehabilitati-

Elemente des Rahmentherapieplans können 
sein (je nach individueller Anpassung):

• Medizinisch-psychiatrische Diagnostik und Behandlung
• Medizinische Gesundheitsberatung, Förderung 

der gesundheitlichen Selbstfürsorge, Anleitung zu 
angemessener Gesundheitsprophylaxe

• Psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapie
• Erlernen und Halten einer funktionalen Tagesstruktur, 

Erlernen sozialer Handlungskompetenzen durch die 
Begleitung der Mitarbeiter des pädagogisch-
pfl egerischen Dienstes

• Arbeitstherapie und Ergotherapie
• Sporttherapie, Psychomotorische Therapie, Musik- und 

Kunsttherapie und Entspannungsverfahren
• Sozio-emotionales Kompetenztraining
• Vorbereitung auf die schulische und/oder berufl iche 

Integration durch Klinikschule, Arbeitstraining und 
berufl iche Belastungserprobung (Praktikum)

• Sozialberatung und indizierte Motivationsarbeit mit 
den Patienten und den Sorgeberechtigten für die 
Einleitung einer Jugendhilfemaßnahme im Anschluss 
an die Rehabilitation

• Belastungserprobungen durch Heimfahrten, 
ggf. Probewohnen in der Anschlusseinrichtung der 
Jugendhilfe, Realitätstraining außerhalb der 
Einrichtung, Motivationsüberprüfung

• Elternseminare, Familientherapie, 
Angehörigengespräche

• Freizeit- und Erlebnispädagogik
• Hauswirtschaftstraining, Alltagskompetenztraining, 

Besuch von Vereinen außerhalb der Einrichtung, 
Erweiterung kultureller Kompetenzen (Bibliotheken 
etc.), Arbeit mit Partnern und Paten

• Anleitung zu zunehmender Selbstversorgung und zur 
(selbstständigen) Bewältigung von Alltagsproblemen

Eine ggf. notwendige spezialisierte medizinische Versor-
gung (z. B. Gynäkologie, Dermatologie, Zahnmedizin) etc. 
muss außerhalb der Einrichtung erfolgen und braucht ko-
operierende Ärzte.

In der Therapiephase werden alle Behandlungselemen-
te im Therapiemodul zusammengefasst, die der Verbesse-
rung und Heilung der psychischen Symptomatik dienen, wie 
z. B. Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Einzel- und Grup-
penfachtherapie, Familientherapie oder pädagogische Ta-
gesstrukturierung. Das Adaptionsmodul beinhaltet alle für 
die psychosoziale Stabilisierung und Teilhabeverbesserung 
nach der Rehabilitation erforderlichen Maßnahmen. Die im 
Therapieplan festgelegten Zielsetzungen werden schrittwei-
se erarbeitet und wenn notwendig modifi ziert und ergänzt.

Ziele des Adaptionsmoduls sind die Öff nung nach au-
ßen, die Erprobung von Therapieergebnissen und die Hin-
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Umgang mit Regelverstößen

Eine Atmosphäre der Sicherheit und der Gewaltfreiheit 
sollte in der Rehabilitationseinrichtung gewährleistet sein. 
Dazu gehört eine Aufarbeitung von jeglichen Regelverstö-
ßen mit Ausübung von Gewalt, ggf. in Form einer vorzeiti-
gen Entlassung.

Die Einrichtung muss des Weiteren ein Konzept des 
Jugendschutzes hinsichtlich des Konsums von Medien 
und auch hinsichtlich des Schutzes vor unerwünschten 
sexuellen Kontakten, insbesondere Übergriff en, vorhal-
ten und umsetzen.

Umgang mit den Herkunftsfamilien

Arbeit mit dem Herkunftsmilieu ist immanenter Bestand-
teil der medizinischen Rehabilitation von Kindern und Ju-
gendlichen. Diese fi ndet je nach Lage und Einzugsgebiet 
der Einrichtung in Form von Familiensitzungen, Familien-
gruppenwochenenden, vorbereiteten Familienheimfahr-
ten oder Elternseminaren statt, sofern nicht Gründe wie 
Kindeswohlgefährdung und/oder bestehende Umgangs-
sperren dagegen sprechen.

Einbezug von und Zusammenarbeit mit Vormündern 
sind ebenso Teil des Vorgehens.

5. Personelle und strukturelle 

Voraussetzungen der 

medizinischen Rehabilitation

Die stationäre Rehabilitationsbehandlung für Jugendliche 
mit Abhängigkeitserkrankungen benötigt für die Herstel-
lung eines angemessenen therapeutischen Milieus qualifi -
ziertes Fachpersonal unterschiedlicher Berufsgruppen mit 
Kompetenz für diese Altersgruppe. Die Rehabilitationsein-
richtungen für Jugendliche stehen unter kinder- und ju-
gendpsychiatrischer und -psychotherapeutischer fachärzt-
licher Leitung. Zum multiprofessionellen Team, das sich 
mit vielfältigem Fachwissen in die Arbeit einbringt, zählen 
insbesondere:
• Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-

therapie, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Psychologen, Gesundheits- und Krankenpfl eger, Erzieher 
und Jugend- und Heimerzieher, Pädagogen, Sozialpäda-
gogen, Sozialarbeiter, Fachtherapeuten (Ergo-, Physio-, 
Moto- und Sporttherapeuten); eine Kooperation mit einer 
Schule für Kranke oder einer Schule für Erziehungshilfe 
sollte Unterricht in der Einrichtung durch qualifi zierte 
Lehrer ermöglichen, einschließlich Schulabschlüssen.

on zum Abschluss gebracht und der Fokus immer mehr 
auf die Verselbstständigung des Patienten und den 
nächsten Therapieabschnitt gerichtet. Es wird verstärkt 
auf die Verstetigung des Therapieerfolgs und Belastungs-
erprobungen unter Alltagsbedingungen hingearbeitet. 
Insbesondere wird auf eine gute und konkrete Überlei-
tung in die anschließende Wohn-, Schul- oder Arbeits-
situation und die weiterführende ambulante Therapie 
geachtet.

Die Dauer der Rehabilitationsbehandlung variiert nicht 
nur je nach den individuellen Erfordernissen des Adap-
tionsmoduls, sondern auch je nach den individuellen 
 Zielen und den Möglichkeiten, nahe der Einrichtung 
Maßnahmen z. B. der Berufsanbahnung absolvieren zu 
können. Im Verlauf der Rehabilitation wird individuell 
überprüft, ob die eingeplante Verweildauer verkürzt wer-
den kann oder verlängert werden muss. Das entscheiden-
de Kriterium für eine Verkürzung der üblichen Behand-
lungsdauer liegt im vorzeitigen Erreichen der im Einzelfall 
gesteckten Therapieziele.

Umgang mit Rückfällen

Rückfälle in den Suchtmittelkonsum sind immanenter Teil 
einer Suchterkrankung. Sie können produktiv genutzt wer-
den, sofern der Patient weiterhin therapiefähig ist. Dabei 
bilden die Einsicht und die Mitarbeit des Patienten we-
sentliche Faktoren. Es genügt nicht, ausschließlich Sankti-
onen zu verhängen, sondern es steht die Entwicklung kon-
kreter Bewältigungsstrategien des Patienten im Zentrum 
der therapeutischen Arbeit.

Andererseits ist es wichtig, allen Patienten einen absti-
nenten Rahmen für die Behandlung zu sichern und Hür-
den nicht zu niedrig anzusetzen. Der Besitz und Konsum 
von Alkohol und Drogen, nicht ärztlich verordneten psy-
chotropen Medikamenten und sonstigen bewusstseins-
verändernden Substanzen sowie der Anbau derselben und 
insbesondere die Weitergabe psychotroper Substanzen in 
der Gruppe sind nicht mit der Behandlung vereinbar. Bei 
hinreichendem Verdacht können gemeinsam mit den Pati-
enten deren Zimmer kontrolliert und auf Drogen oder ge-
fährliche Gegenstände durchsucht werden. Es besteht die 
Möglichkeit einer vorzeitigen disziplinarischen Entlas-
sung bzw. die vorzeitige Entlassung wegen erwiesener 
Therapieunfähigkeit oder -unwilligkeit, daneben die Mög-
lichkeit kurzfristiger therapeutisch begründeter „Morato-
rien“ mit Entlassung über 1 oder 2 Wochen zur Refl ektion 
der Therapiemotivation.

Themen der Rückfallgefährdung im Rahmen der Psy-
choedukation und von Angehörigenseminaren sind eben-
so Bestandteil der Behandlung wie regelmäßige und auch 
nichtangekündigte Drogenscreenings.
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Umstrukturierung (kognitive Verhaltenstherapie), moti-
vationale Ansätze (Motivational Enhancement Therapy) 
sowie Physio- und Sporttherapie oder Erlebnistherapie.

Berücksichtigung von Delinquenz 

und juristischen Folgen

Der Missbrauch von Suchtmitteln ist, insbesondere bei 
früh beginnendem oder multiplem Konsum, häufi g Teil 
einer delinquenten Entwicklung. Der missbräuchliche 
Konsum von Alkohol beispielsweise erhöht die Wahr-
scheinlichkeit von Straftaten, sowohl für die Täter- als 
auch für die Opferrolle. Gewalttaten stehen hierbei im 
Vordergrund, doch auch andere Delikte können mit Sub-
stanzkonsum assoziiert sein. Der Konsum illegaler Dro-
gen macht darüber hinaus Kontakte zu delinquenten Mi-
lieus und Personen wahrscheinlicher. In jedem Fall sollte 
die Bearbeitung des Themas Teil der Reha-Behandlung 
sein. Die Suchtrehabilitation sollte sich explizit auf ein 
Leben ohne Kriminalität und auf die nachhaltige Unter-
brechung der Kontakte zu delinquenten Gruppen richten. 
Gegebenenfalls können Reha-Maßnahmen in juristische 
Kontexte eingebunden werden (Weisung, Beaufl agung) 
und sollten dann mit den entsprechenden Institutionen, 
etwa der Jugendgerichtshilfe, sorgfältig koordiniert wer-
den. Rückfälle in den Konsum können mit kriminellen 
Handlungen verbunden sein, was in der Planung von 
Reha-Behandlungen zu berücksichtigen ist. Zumeist kön-
nen Therapieaufl agen wie Sozialstunden während der 
Rehabilitationsbehandlung abgeleistet werden, es kann 
eine Schuldnerberatung stattfi nden und somit der Weg in 
eine sozial adäquate Zukunft gebahnt werden.

Die Einrichtung muss sich als „delinquenzfreie Zone“ 
verstehen und wird ggf. auch delinquente Handlungen zur 
Anzeige bringen. Es braucht geschulte, mit der Jugendge-
richtsbarkeit vertraute Therapeuten und Sozialarbeiter in 
der Einrichtung.

Notwendigkeit pädagogischer Unterstützung

Ausgeprägter Drogenkonsum und Abhängigkeitsentwick-
lungen im Jugendalter führen fast immer dazu, dass 
 psychosoziale Reifungsprozesse und altersentsprechende 
 Entwicklungsschritte nicht erreicht werden. Als Re sultat 
entsprechen viele Patienten in ihrem planerischen Han-
deln und ihrer Situationsübersicht nicht ihrem biologi-
schen Alter. Dies wird z. B. deutlich durch starke Einschrän-
kungen in der Konfl iktbewältigung und Emoti onsregulation 
sowie der Anstrengungsbereitschaft. Die ausgeprägte Rei-
feverzögerung verstärkt eine soziale Überforderung im All-
tag. Die Patienten benötigen ein hohes Maß an Hilfe in der 
Konfl iktklärung und Alltagsstrukturierung sowie pädagogi-
sche Unterstützung. Hier erhält strukturierende Bezugs-
pfl ege durch ausgebildete pädagogische und pfl egerische 
Fachkräfte in der suchtmedizinischen Rehabilitation von 

Die Personalbemessung muss sich an den Besonderheiten 
der jungen Patienten und der Notwendigkeit einer 24-stün-
digen Aufsichtspfl icht orientieren. Dabei sind insbesondere 
folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Berücksichtigung der psychiatrischen Komorbidität

Die psychiatrische Komorbidität spielt bei jungen Min-
derjährigen mit substanzbedingten Erkrankungen eine 
noch ausgeprägtere Rolle als in der Suchthilfe für Er-
wachsene. Ausgeprägte psychiatrische Komorbiditäten 
fi nden sich je nach Studienlage bei 60 bis 90 % dieser 
Patienten allgemein und bei über 90 % der jugendlichen 
Patienten in medizinischer Rehabilitation. Daraus leitet 
sich die Notwendigkeit eines umfassenden kinder- und 
jugendpsychiatrischen Behandlungsplans ab, der nicht 
nur die Abhängigkeitsproblematik berücksichtigen darf. 
Das gilt umso mehr, je jünger die betroff enen Patienten 
sind. In dieser Altersgruppe spielen insbesondere emoti-
onale und hyperkinetische Störungen eine gravierende 
Rolle, neben Traumafolgestörungen, Teilleistungsstö-
rungen und Störungen des Sozialverhaltens. Juvenile dro-
geninduzierte Psychosen und Persönlichkeitsentwick-
lungsstörungen sind ebenfalls anzutreff en.

Berücksichtigung der neurobiologischen Folgen 

der Abhängigkeitserkrankungen

Chronische Gebrauchsmuster von Alkohol, Cannabis 
und Stimulanzien im Jugendalter wirken sich ungünstig 
auf Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen 
und Emotionsregulation und -kontrolle aus. In Längs-
schnittstudien wurden Intelligenzeinbußen im Zusam-
menhang mit Substanzmissbrauch belegt. Exzessive Al-
koholgebrauchsmuster im Jugendalter korrespondieren 
mit Hirnvolumenminderungen. Bei adoleszenten Canna-
bisabhängigen zeigen sich auch bei Abstinenz noch neu-
ropsychologische Defi zite, die durch ungünstige Beein-
fl ussung der in dieser Altersphase relevanten Hirnreifung 
und kognitiven Entwicklung erklärt werden. Bei Can-
nabiskonsumenten sind anhaltende Einschränkungen 
in den Bereichen abstraktes Denken, Aufmerksamkeit, 
Merkfähigkeit, Gedächtnis, Lernen, Planungsfähigkeit 
und psychomotorische Funktionen (u. a. psychomotori-
sche Geschwindigkeit) zu verzeichnen. Neuroadaptative 
Prozesse, v. a. im sog. Suchtgedächtnis, akzentuieren die-
sen Befund. Die Folge ist eine deutliche Beeinträchtigung 
handlungsplanender Kontrollfunktionen (Kontrollmin-
derung) sowie der Gedächtnisfunktionen (Lernstörung).

In therapeutischer Hinsicht müssen Verfahren und 
Maßnahmen bereitgestellt werden, die die Kognitionen 
und die Kontrollfunktionen fördern: computergesteuer-
tes kognitives Training, Schule, Aufmerksamkeits- und 
Achtsamkeitstraining, Ergotherapie bzw. Arbeitstherapie 
sowie Kontingenzmanagement, Verfahren zur kognitiven 
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disziplinär abgestimmte Behandlung und Betreuung zu 
gewährleisten. Dazu müssen insbesondere folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein:
• stets verfügbare fachärztliche Präsenz und 

Verantwortung
• Mitwirkung von qualifi ziertem und besonders 

geschultem Personal (das Personal sollte über 
Erfahrungen in der Vorsorge bzw. Rehabilitation von 
Jugendlichen verfügen)

• strukturiertes, verbindliches Rehabilitationskonzept
• interdisziplinäre multiprofessionelle therapeutische 

Angebote als konzeptionelle Schwerpunkte der 
Rehabilitationsleistungen (ganzheitlicher Ansatz)

• Erstellung und Fortschreibung eines individuellen 
Therapieplanes durch den verantwortlichen Arzt unter 
Beteiligung des multiprofessionellen Teams und des 
Betroff enen bzw. seiner Bezugspersonen

Die Einrichtung muss groß genug sein, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können, sollte aber in der Binnendiff erenzie-
rung Gruppengrößen von acht (Jugendhilfestandard) bzw. 
zehn bis zwölf (Kinder- und Jugendpsychiatriestandard) 
jeweils nicht überschreiten. Die relativ kleine Gruppen-
größe wirkt sich auf die erforderlichen Personalschlüssel 
aus, ebenso die Aufsichtspfl icht über Minderjährige und 
die gebotenen Standards zum Kinder- und Jugendschutz. 
Zu Personalanhaltszahlen können auf Anfrage mit Erklä-
rungen Angaben gemacht werden.

Vermischungen mit Einrichtungsteilen für Erwachse-
ne (ob im Bereich der Speisenversorgung oder der Frei-
zeit) sollen vermieden werden und insbesondere dürfen 
keine regelhaften Kontakte zu erwachsenen Rehabili-
tanden ermöglicht werden. Es müssen die Möglichkeit 
zur Selbstversorgung, Nähe zu Freizeiteinrichtungen, 
ggf. Tierhaltung und ausreichend Außen- und Freifl ä-
chen bestehen.

6. Qualitätssicherung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung tragen dazu bei, 
dass medizinische Rehabilitationsleistungen ausreichend, 
zweckmäßig, wirtschaftlich und zielgerichtet erbracht 
werden, dem allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse entsprechen und kontinuierlich wei-
terentwickelt werden. Die Reha-Qualitätssicherung ist 
dabei an die Besonderheiten der Lebens-, Gesundheits- 
und Rehabilitationssituation von Jugendlichen anzupas-
sen. Die Maßnahmen der Qualitätssicherung beziehen 
sich auf die drei Dimensionen Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation 2008).

jungen Patienten mit Abhängigkeitsproblemen eine beson-
dere Bedeutung und Notwendigkeit.

Einbezug der Familie

Das Ausmaß von nicht altersentsprechender Entgren-
zung und das Sich-Entziehen vom Einfl uss der zustän-
digen Erwachsenen sind in der Patientengruppe stark 
ausgeprägt. Konfl ikthafte Beziehungen, unterschiedliche 
Erwartungen und Bedürfnisse treff en auf fi nanzielle und 
emotionale Abhängigkeiten in den Familiensystemen, 
die eine diff erenzierte Betrachtung und Behandlung mit 
familientherapeutischen Elementen und Ansätzen benö-
tigen. Hier kommt der Familientherapie, dem Familien-
seminar sowie der Angehörigenberatung und -betreuung 
eine hohe Bedeutung zu. Hierzu werden ausreichende 
personelle Kapazitäten benötigt.

Schulische und berufl iche Eingliederung

Die Indikationsstellung zur suchtmedizinischen Re-
habilitation ergibt sich aus der Gefährdung der Schul-, 
Aus bildungs- und Arbeitsfähigkeit junger Suchtmittel-
konsumenten. Hier sind besondere Kapazitäten wie Son-
derbeschulung in einer Schule für Kranke/Klinikschule 
oder Erziehungshilfeschule oder Einsätze in Arbeitsthe-
rapie-Werkstätten (ATW) in möglichst kleinen Gruppen 
notwendig und in der Reha-Einrichtung vorzuhalten, um 
grundlegende Arbeitsfähigkeiten zu erarbeiten und Moti-
vationseinschränkungen ausreichend zu begegnen. Auch 
hier ist die Gruppe der Jugendlichen mit substanzbeding-
ten Störungen besonders auf intensive Unterstützung an-
gewiesen, die von Einrichtungen für Erwachsene in der 
Regel nicht vorgehalten werden.

Kooperation mit der Jugendhilfe

Die Aufarbeitung von Persönlichkeitsproblemen und von 
Sozialisationsdefi ziten kann im Rahmen der medizini-
schen Rehabilitation häufi g genug nur begonnen werden. 
Bei vielen Patienten können diese Defi zite nicht ausrei-
chend ausgeglichen oder nur Teilziele erreicht werden, 
sodass anschließend weitere Hilfen erforderlich sind. 
Das soziale Umfeld der Jugendlichen verfügt meist nicht 
über ausreichende Ressourcen, um dies etwa im familiä-
ren Rahmen umzusetzen. Dann kommt der Kooperation 
mit der Jugendhilfe eine überragende Bedeutung zu, z. B. 
mittels einer anschließenden Maßnahme der stationären 
Jugendhilfe.

Grundsätzliche Anforderungen 
an die Einrichtungen

Rehabilitationseinrichtungen für Jugendliche mit Sub-
stanzgebrauchsstörungen haben eine umfassende, inter-
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Im Mittelpunkt der externen Qualitätssicherung 
steht die Ergebnisqualität. Die Ergebnisqualität wird 
von der Struktur- und der Prozessqualität beeinfl usst 
und durch ihren Bezug darauf nachvollziehbar. Die 
 Qualität einer Einrichtung lässt sich daher nur mithilfe 
aller drei Qualitäts dimensionen angemessen darstellen. 
Die Anforderungen an stationäre Rehabilitationsein-
richtungen für Jugendliche werden durch externe Ver-
fahren der Qualitätssicherung konkretisiert. Bei der 
 Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der ex-
ternen Qualitätssicherung sind folgende Grundsätze zu 
beachten:
• Sie basieren auf einer umfassenden Dokumentation 

der geleisteten Versorgung.
• Sie berücksichtigen unterschiedliche Aspekte der 

Versorgungsqualität.
• Sie beziehen Patienten/Rehabilitanden und Vorsorge-/

Rehabilitationseinrichtungen mit ein.
• Sie werden regelhaft und kontinuierlich durchgeführt.
• Sie werden nach transparenten Maßgaben durch-

geführt (z. B. Veröff entlichung der Anzahl einbezogener 
Patienten, Rehabilitationseinrichtungen).

• Die Ergebnisse werden in regelmäßigen 
Berichterstattungen zusammengefasst.

• Sie beschreiben nicht nur die Qualität der 
medizinischen Versorgung, sondern bewerten sie auch.

• Sie stellen die Praktikabilität und Handhabbarkeit der 
verwendeten Instrumente und Verfahren sicher.

• Sie ermöglichen faire Qualitätsvergleiche zwischen den 
Rehabilitationseinrichtungen und fördern damit einen 
Wettbewerb um die beste Qualität.

• Sie stellen ihre Ergebnisse auch für 
versorgungsorientierte Fragestellungen zur Verfügung.
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